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LANDRATSAMT GÜNZBURG  Postfach 200157  89308 Günzburg 

 

 
Vollzug der Verordnung (EU) Nr. 2017/625, der Verordnung (EU) Nr. 231/2012, der Verordnung 
(EG) Nr. 1333/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 178/2002, sowie dem Lebensmittel- und Futter-
mittelgesetzbuch (LFGB) i. V. m. dem Kostengesetz (KG); 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für die Firma Ersan Cimen, 
 
 
Öffentliche Zustellung zum Bußgeldbescheid vom 09.04.2026 
Gemäß Art. 41 BayVwVfG i. V. m. Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Abs. 2 VwZVG 
 
Der derzeitige Aufenthaltsort des vorgenannten Empfängers ist unbekannt. 
 
Eine Zustellung des o.g. Bußgeldbescheides ist nicht möglich. Das Schreiben kann nicht persönlich zuge-
stellt werden. 
 

Das o.g. Schriftstück wird daher gemäß Art. 15 VwZVG öffentlich zugestellt. 

 

Der Bescheid vom 09.04.2026, Nr. 34, Az. 0000000-030 liegt im Fachbereich Öffentliche Sicherheit und 

Ordnung des Landratsamtes Günzburg, An der Kapuzinermauer 1, 89312 Günzburg, Zimmer 3.05.1, wäh-

rend der Dienststunden zur Abholung durch den Betroffenen bereit. 

 

Das Schreiben gilt nach Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG als öffentlich zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

 
 
 
 
gez. 
Egger 

 
 
 

 

 
 

Öffentliche Zustellung 
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